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Der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte - Aktueller S tand  
 
 
Checkliste für Speditions- und Logistikunternehmen 
 
 
 
 
Wer kann AEO werden? 
 
Alle Wirtschaftsbeteiligte, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit unter das Zollrecht fal-
lenden Tätigkeiten befasst sind, können den Status AEO beantragen. Dazu zählen auch rein 
national tätige Frachtführer, Lagerhalter etc., sofern sie mit Nichtgemeinschaftsware zu tun 
haben (Lagerung/Beförderung). 
 
 
Wer muss AEO werden? 
 
Der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten ist eine freiwillige Option für interessierte 
Zollbeteiligte. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Erlangung des AE O-Status besteht 
nicht!  
 
 
AEO-Varianten: 
 
Es sind drei Arten des AEO vorgesehen: 
 

�� der AEO "Zollrechtliche Vereinfachungen“ (für Erleichterungen im Zollbereich), 
�� der AEO "Sicherheit“ (für Erleichterungen bei sicherheitsrelevanten Zollkontrollen), 
�� sowie eine Kombination der beiden (AEO "Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit“). 

 
Der DSLV empfiehlt allen Speditions- und Logistikunternehmen, die Kombinationsvariante zu 
beantragen. 
 
 
AEO-Kriterien: 
 
Kriterien für die Erlangung des Status AEO sind angemessene Einhaltung der Zollvorschrif-
ten, zufrieden stellende Buchführung, gegebenenfalls Zahlungsfähigkeit (bei Beantragung 
des AEO "Zollrechtliche Vereinfachungen") und gegebenenfalls (bei Beantragung des AEO 
"Sicherheit") angemessene Sicherheitsstandards. Reine Zolldeklaranten ohne Lager und 
LKW müssen die Sicherheitskriterien nicht  erfüllen, sondern nur eine Selbstbewertung vor-
nehmen (vgl. Abschnitt V der Leitlinien). 
 
 
Wann sind die AEO-Kriterien erfüllt? 
 
Die Kriterien für die Erlangung des Status AEO sind bereits heute oftmals Voraussetzung für 
zollrechtliche Vereinfachungen. Zollbeteiligte, die sich bislang schon als zuverlässig erwie-
sen haben, sollen laut BMF nicht nochmals nach den einschlägigen Kriterien geprüft werden. 
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Auch die spezifischen Besonderheiten eines jeden Unternehmens sind zu berücksichtigen. 
So sollen z.B. an ein Großunternehmen andere Anforderungen gestellt werden als an kleine 
und mittelständische Firmen. 
 
Neu sind die darüber hinausgehenden Kriterien für den AEO "Sicherheit“ zur physischen und 
personellen Sicherheit der Unternehmen. In diesem Bereich werden die Dienstanweisungen 
des BMF eine wichtige Rolle spielen, die voraussichtlich im Herbst 2007 vorliegen. Aber 
auch hier werden laut BMF keine überzogenen Anforderungen gestellt werden. 
 
 
Vorteile: 
 
Dem AEO werden im Gegenzug für die Erfüllung bestimmter Auflagen Erleichterungen bei 
der Abfertigung zugestanden, insbesondere wird der zu übermittelnde Datensatz reduziert, 
und der AEO soll weniger Zollkontrollen unterliegen. 
 
Die aktuelle Entwurfsfassung des Modernisierten Zollkodex knüpft Vereinfachungen nicht 
mehr an den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteilgten. Damit wird die Notwendigkeit 
relativiert, den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten zu beantragen, da Unterneh-
men auch nach Inkrafttreten des Modernisierten Zollkodex weiterhin Vereinfachungen in An-
spruch nehmen können, ohne AEO zu sein. 
 
Angesichts der bisher geringen Vorteile sollten die Unternehmen sorgfältig prüfen, ob sie den 
Status derzeit benötigen und ob sich der Aufwand einer Antragstellung lohnt. Auch wenn auf 
den ersten Blick mangels Vorteilen keine plausiblen Gründe für die baldige Beantragung des 
ZWB-Status sprechen, werden Speditionen, Logistikdienstleister und Transportunternehmer 
oftmals nicht darum herumkommen, sich ab dem 1. Januar 2008 das Zertifikat als "Gütesie-
gel" zu besorgen. Schon jetzt kündigen einige Verlader an, künftig nur noch Dienstleister mit 
AEO-Status einsetzen zu wollen und erzeugen damit einen faktischen Zwang. 
 
 
Zeitlicher Ablauf: 
 
Der Antrag auf ein AEO-Zertifikat kann ab dem 1. Januar 2008 beim zuständigen Hauptzoll-
amt (HZA) gestellt werden. Eine weitere Verschiebung dieses Stichtages nach hinten ist 
möglich, da die für das Bewilligungsverfahren erforderliche Datenbank, über die die Mitglied-
staaten Informationen austauschen sollen, noch nicht steht. Für eine Übergangsfrist von 
zwei Jahren hat das jeweilige HZA 300 Tage ab Antragstellung  Zeit, die Bewilligung zu 
erteilen. 
 
 
Procedere zu innerbetrieblicher Umsetzung, Antragst ellung und Bewilligungs-
verfahren: 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wird nun - in Abstimmung mit den Spitzenver-
bänden, u.a. dem Deutschen Speditions- und Logistikverband - nationale Dienstvorschriften 
zur Umsetzung der Sicherheitsinitiative erarbeiten. Der DSLV weist alle Speditions- und Lo-
gistikunternehmen darauf hin, dass Publikationen und Schulungsangebote daher zum jetzi-
gen Zeitpunkt verfrüht sind. Erst nach Veröffentlichung der Dienstvorschriften - voraussicht-
lich im Herbst 2007 - wird das Procedere zu innerbetrieblicher Umsetzung, Antragstellung 
und Bewilligungsverfahren feststehen. 
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Bei der Beantragung des AEO-Status handelt es sich nicht um eine Zertifizierung, sondern 
lediglich um die Beantragung eines zollrechtlichen Status, der von dem zuständigen HZA 
bewilligt wird. Daher ist es nach Auffassung des DSLV - entgegen anderslautender Veröf-
fentlichungen - nicht erforderlich, sich eines Beratungsunternehmens zu bedienen, um den 
Status AEO zu erlangen. 
 
Ein Antragsmuster nebst Erläuterungen ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Einfluss von DEBBI auf den AEO: 
 
Die dezentrale Beteiligtenbewertung(DEBBI) dient lediglich als Hinweis für den Abferti-
gungsbeamten. Daher wird es keine automatische Verknüpfung mit dem AEO geben. 
 
 
Rechtscharakter der EU-Leitlinien: 
 
Die EU-Kommission hat Leitlinien zur Ausgestaltung der AEO-Kriterien erstellt. 
Der DSLV weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Leitlinien kein formeller Rechtsakt der 
Gemeinschaft sind. Das bedeutet, dass die dort aufgeführten Fragenkataloge weder verbind-
lich noch vollständig abzuarbeiten sind. Den Leitlinien kommt lediglich die Funktion eines 
Hilfsmittels im Prüfungsprozess zu. 
 
 
Weitergehende Informationen: 
 
Die Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft, unter anderem der DSLV, haben ein ge-
meinsames Merkblatt erstellt, das einen Überblick über die Zoll-Sicherheitsinitiative gibt. Er-
läutert werden u. a. die Auswirkungen der Vorabanmeldungen vor der Ein- und Ausfuhr von 
Waren (Fristen, Verantwortlichkeiten, Datensatz), der Status des zugelassenen Wirtschafts-
beteiligten (Kriterien, Verfahren, Rechtsfolgen, Vorteile) sowie Auswirkungen auf bestehende 
Bewilligungen und die Zukunft der nationalen Vereinfachungen. Das Merkblatt ist mit dem 
Bundesfinanzministerium inhaltlich abgestimmt und unter www.spediteure.de - abrufbar. 
 
 
Rechtsquellen: 
 
Zollkodex-Durchführungsverordnung: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_360/l_36020061219de00640125.pdf 
 
Leitlinien: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_
security/AEO_guidelines_de.pdf 
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